
 

www.ris.bka.gv.at 

 

Jahrgang 2026  Kundgemacht am 13. Mai 2026 

4.    Aufhebung der Verordnung zum Verbot des Feuerentzündens im Wald 

4. Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Landeck vom 13. Mai 2026, mit der die 
Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Landeck vom 27. April 2026, VBl. Nr. 2/2026, 
aufgehoben wird. 

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass die von der Bezirkshauptmannschaft Landeck zum Zwecke 
der Vorbeugung gegen Waldbrände erlassene Verordnung vom 27. April 2026, VBl. Nr. 2/2026, mit 
sofortiger Wirkung außer Kraft gesetzt wird. 

Der Bezirkshauptmann: 
 

Geiger 
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